
Stipendium 

 

Ab dem Jahrgang 2011/ 12 kann nach Entscheidung unserer Jury 

ein Stipendium an eine oder einen besonders herausragenden 

Schauspielanwärter vergeben werden. 

Wer sich bei der Aufnahmeprüfung durch besondere 

Einsatzbereitschaft, außerordentliche Grundeinstellung und 

schnelles Auffassungsvermögen hervorhebt, kommt für die 

Vergabe der hauseigenen Förderung in die engere Auswahl. 

Diese Förderung kann bei Bestätigung der dargelegten Leistungen 

gegebenenfalls bis zum Ende des Hauptstudiums fortgesetzt 

werden. 

 

 

 

           


